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UN-BRK Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht
(1) Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, überall als 
Rechtssubjekt anerkannt zu werden.
(2) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen 
gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen.
(3) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu der 
Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls 
benötigen.
(4) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass zu allen die Ausübung der Rechts- und Handlungsfähigkeit 
betreffenden Maßnahmen im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen geeignete und 
wirksame Sicherungen vorgesehen werden, um Missbräuche zu verhindern. Diese Sicherungen müssen 
gewährleisten, dass bei den Maßnahmen betreffend die Ausübung der Rechts- und Handlungsfähigkeit die 
Rechte, der Wille und die Präferenzen der betreffenden Person geachtet werden, es nicht zu 
Interessenkonflikten und missbräuchlicher Einflussnahme kommt, dass die Maßnahmen verhältnismäßig und 
auf die Umstände der Person zugeschnitten sind, dass sie von möglichst kurzer Dauer sind und dass sie einer 
regelmäßigen Überprüfung durch eine zuständige, unabhängige und unparteiische Behörde oder gerichtliche 
Stelle unterliegen. Die Sicherungen müssen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem diese Maßnahmen die 
Rechte und Interessen der Person berühren, verhältnismäßig sein.





…For example, the mandate has held that the discriminatory

character of forced psychiatric interventions, when committed

against persons with psychosocial disabilities, satisfies both

intent and purpose required under the article 1 of the

Convention against Torture, notwithstanding claims of „good

intentions“ by medical professionals.



• Impose an absolute ban on all forced and non-consensual

medical interventions against persons with disabilities, including

the non-consensual administration of psychosurgery,

electroshock and mind-altering drugs such as neuroleptics, the

use of restraint and solitary confinement, for both long- and

short-term application.

• Any legal provisions to the contrary, such as provisions allowing

confinement or compulsory treatment in mental health settings,

including through guardianship and other substituted decision-

making, must be revised.





Empfehlungen des Human Rights Council

• States should re-examine the bio-medical approach to mental health, 
which maintains the imbalance of power…
• States should ensure that… legal provisions and policies permitting 

the use of coercion…are repelled. States should recognize these 
practices as constituting torture…
• States should provide … a range of voluntary supported decision-

making mechanisms…









© WHO 2021







„Promoting people‘s autonomy is critical for 
their mental health and…is also a legal 
requirement …in particular the CRPD. Allthough 
challenging, it is important for countries to set 
goals and propose steps to elimate 
practices…such as involuntary admission and 
treatment“.

„The perceived need for coercion is built into 
mental health systems, including professional 
education and training…“

(WHO 2021)





Zugrundeliegender Dissens: Die Frage einer 
verminderten oder aufgehobenen 
Selbstbestimmungsfähigkeit
 (Konstrukt des „natürlichen Willens“)

• Zentrale Annahme der Medizinethik, des BVerfG und 
der Gesetzgebung und Rechtsprechung in den 
meisten (oder allen?) Ländern
• In UN-BRK nicht explizit erwähnt, deshalb von dem 

UN-Ausschuss zur Umsetzung und Aktivisten als nicht 
existent reklamiert 
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Implikationen

• Das Konstrukt einer  verminderten oder aufgehobenen 
Selbstbestimmungsfähigkeit (Urteilfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, 
Einwilligungsfähigkeit) findet keine Erwähnung und wird folglich als 
irrelevant betrachtet.
• Alle psychischen Erkrankungen sind im Grunde gleich (WHO: 

psychosoziales Problem). 



Recht auf 
Leben

gleiche 
Anerkennung vor 

dem Recht
Freiheit 
und 
Sicherheit

Habilitation und 
Rehabilitation
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(gleichen) Rechte anderer 
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Aber: Gesetze sollte für alle 
gelten, nicht spezifisch für 
psychisch Kranke

Steinert World Psychiatry 2024, Nervenarzt 2024



Dt. Bundesverfassungsgericht, Entscheidung vom 23.3. 2011

Die Regelungen der Konvention... verbieten jedoch nicht grundsätzlich gegen den 
natürlichen Willen gerichtete Maßnahmen, die an eine krankheitsbedingt 
eingeschränkte Selbstbestimmungsfähigkeit anknüpfen. Dies ergibt sich deutlich 
unter anderem aus dem Regelungszusammenhang des Art. 12 Abs. 4 BRK, der sich 
gerade auf Maßnahmen bezieht, die den Betroffenen in der Ausübung seiner 
Rechts- und Handlungsfähigkeit beschränken. Solche Maßnahmen untersagt die 
Konvention nicht allgemein; vielmehr beschränkt sie ihre Zulässigkeit, unter 
anderem indem Art. 12 Abs. 4 BRK die Vertragsstaaten zu geeigneten Sicherungen 
gegen Interessenkonflikte, Missbrauch und Missachtung sowie zur Gewährleistung 
der Verhältnismäßigkeit verpflichtet. 



Wenn eine Person mit einer psychischen Erkrankung eine 
medikamentöse Behandlung ablehnt…( )…  und die 
Krankheit und die Behandlungsverweigerung ein großes 
Exklusionsrisiko für sie darstellen und ihr langfristig kein 
selbstbestimmtes Leben ermöglichen, stellt eine 
Zwangsbehandlung keine grausame, inhumane oder 
erniedrigende Behandlung im Sinne des Folterverbots dar 
und verletzt nicht die Menschenrechte des Betroffenen.

Deutscher Ethikrat 1.11.2018



UN – der Hüter des Heiligen Grals der Menschenrechte?

Mitglieder des Human Rights 
Council seit 2020:

Afghanistan
Eritrea
Katar
China
Russland

Greenwashing, Sportswashing, Human Rights-Washing?



Ist die Ausübung von Zwang eine Besonderheit des 
psychiatrischen Fachgebiets?

• Empirisch: nein. ZM sind in somatischen KH wesentlich häufiger 
(Steinert & Ketelsen Psychiat Prax 2014)
• Ethisch: nein.

• Ethisch und rechtlich relevante Störungen des selbstbestimmten Handelns werden 
ausschließlich durch Erkrankungen auf dem psychiatrischen und neurologischen 
Fachgebiet verursacht (im weitesten Sinne: Funktionsstörung des ZNS)!

• Auch bei somatischen Erkrankungen sind es ausschließlich die begleitenden oder 
konsekutiven psychiatrischen oder neurologischen Störungen (am häufigsten: Delir).

• Patienten, bei denen Zwang zur Anwendung kommen  kann, finden sich folglich in 
Krankenhausabteilungen  nahezu aller Fachgebiete (Problem der Medizin, nicht der 
Psychiatrie)

• Gesetzlich: nein. Z.B. Infektionsschutzgesetz, in D Betreuungsrecht, 
Maßnahmen gegen den natürlichen Willen bei Kindern



• Zwang ist kein exklusives Merkmal des psychiatrischen 
Fachgebiets

• Bei den Rechtsgrundlagen handelt es sich nicht um 
historisch entstandene pragmatische Lösungen, sondern 
sie folgen den ethischen und rechtlichen Überlegungen, 
die viele Gebiete der Medizin betreffen

• Deshalb kann aus der bloßen Rechtfertigung einer 
Maßnahme bei Gefahrentatbeständen auch rasch eine 
(auch haftungsrechtliche) Verpflichtung werden, auf 
Grund der Schwäche der Autonomie der betreffenden 
Person (Garantenpflicht) 



Argumente gegen Anwendung von Zwang

• Menschenrechte
• Zwang als historisch gewachsene Besonderheit des psychiatrischen 

Fachgebiets
• beschriebene alternative Konzepte



Psychiatr Prax 2021

Alternativen?



Sind wir auf dem Weg dahin?



Längsschnittdaten aus dem Zwangsregister Ba-Wü

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

% der Aufnahmen betroffen

Notfallmedikation ZM Gericht ZM gesamt Unfreiwillge Behandlung %

Fälle mit Fixierung % Fälle mit Isolierung % Fälle mit Zwangsmaßnahmen %



Schlussfolgerungen
• Zwangsmaßnahmen im medizinischen Kontext resultieren rechtlich und ethisch aus dem Umstand 

(zeitweilig) aufgehobener Einsichts- bzw. Selbstbestimmungsfähigkeit
• Aus der Legitimation wird praktisch/rechtlich häufig auch eine Pflicht
• Überzeugende Alternativen wurden bisher nicht aufgezeigt
• Zwang findet seine Grenzen immer an den Überlegungen der Verhältnismäßigkeit (UN-BRK!) und 

der Machbarkeit von Alternativen
• Alle Anstrengungen zur Verhinderung/Verringerung von Zwang sind erforderlich
• Es gibt keine Hinweise aus der Versorgungsforschung, dass dies in der Breite geschieht. 
• Die wissenschaftliche Literatur (Abolitionism) hat sich teilweise von der Versorgungsrealität 

abgekoppelt und versucht, das Problem durch Umdefinieren zu lösen
• Wenn wir anerkennen, dass es uns nicht gelingt, Zwang abzuschaffen oder dramatisch zu 

reduzieren, müssen wir verstärktes Augenmerk auf eine menschenwürdige Gestaltung legen.
• Die Beschäftigten in diesem Kontext benötigen eine hohe Expertise und verdienen hohe 

Wertschätzung



Aufgabenstellungen aus den 
Auseinandersetzungen um die UN-BRK

• Zwang sollte als Problem/Phänomen nicht der Psychiatrie, sondern 
der Medizin verstanden werden
• Alle „Sondergesetze“ für psychisch Kranke verdienen kritische 

Betrachtung
• Willensbekundungen psychisch kranker Menschen sind auch dann 

nicht unerheblich, wenn sie einwilligungsunfähig sind
• Zwangsmaßnahmen jeder Art bei einwilligungsfähigen Menschen aus 

medizinischen Gründen sollten nicht zulässig sein (Ausnahme: 
Infektionsschutzgesetz)



Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!


